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Verortung im Gesamtprozess 
 

Dies ist eine von fünf Handreichungen, die Kommunen in Deutschland bei der Umsetzung 
der Inklusiven Lösung unterstützen sollen. Sie bilden zusammen mit einer Roadmap das 
Ergebnis des vom BMBFSFJ geförderten Projekts „Umsetzungsbegleitung KJSG: Umstel
lung der Verwaltungsstrukturen im Bereich der Eingliederungshilfe“ am Deutschen For
schungsinstitut für öffentliche Verwaltung. 

Zur Orientierung im Gesamtprozess ist zuerst ein Blick in die Roadmap zu empfehlen. Sie 
finden diese (sowie auch die Handreichungen) auf der Projektwebseite. 

 

 
 

 Überörtliche Träger 

In einigen Bundesländern sind überörtliche Träger für Leistungen der EGH ganz 
oder teilweise zuständig. Dies gilt z. B. in Bayern für die Bezirke und in Nordrhein-
Westfalen für die Landschaftsverbände.  

In diesen Bundesländern kann die Umsetzung der Inklusiven Lösung erst erfolgen, 
nachdem das jeweilige Landesausführungsgesetz eine Neuzuweisung des Trägers 
der EGH vorgenommen hat. Vorbereitende Schritte und eine Vertiefung der Zusam
menarbeit sind jedoch bereits jetzt möglich, sofern örtlicher und überörtlicher Trä
ger dazu bereit sind. Die überörtlichen Träger sind daher bei den folgenden Ausfüh
rungen grundsätzlich mitzudenken. 

 

  

https://foev-speyer.de/kjsg
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1. Entscheidung für eine Organisationsform 
 

 
 

Es ist nicht gesetzlich vorgeschrieben, wie die Inklusive Lösung unter dem Dach des öf
fentlichen örtlichen Trägers der JH, also innerhalb des Jugendamtes (vgl. § 69 Abs. 3 
SGB VIII), organisatorisch ausgestaltet wird. Dies hängt maßgeblich von den Vorstellungen 
bzw. Voraussetzungen der Kommunen hinsichtlich der Inklusiven Lösung ab. Eng verbun
den mit der Frage nach der organisatorischen Ausgestaltung ist die Gestaltung der Aufga
benteilung und Arbeitsprozesse sowie Anknüpfungspunkte zu anderen Leistungsberei
chen der Jugendhilfe.  

 

Im Folgenden werden die unterschiedlichen Ausgestaltungsdimensionen anhand der Leit
fragen kurz dargestellt und jeweils Vor- und Nachteile für die Ausgestaltungsvarianten – ba
sierend auf den Erfahrungen der am Projekt beteiligten Kommunen – aufgelistet.  

 

  

Worum geht es hier? 

Über die organisatorische Ausgestaltung der Inklusiven Lösung sollte frühzeitig 
eine Entscheidung getroffen werden, da verschiedene andere Entscheidungen 
von dieser Weichenstellung abhängen. 

 Zentrale Fragen bei der Entscheidung für eine Organisationsform kön
nen sein: 

» Sollen die EGH-Fälle für junge Menschen und andere JH-Leistungen 
(v. a. HzE) in einer gemeinsamen oder in getrennten Organisationsein
heiten bearbeitet werden? 

» Sollen EGH-Fälle nach § 35a SGB VIII und EGH-Fälle nach SGB IX in einer 
gemeinsamen oder in nach Behinderungsarten getrennten Organisati
onseinheiten bearbeitet werden? 

» Wie soll die Arbeitsteilung zwischen pädagogischen Fachkräften und 
Verwaltungsfachkräften gestaltet werden? 

» Soll die Zuständigkeit der Mitarbeitenden für EGH-Fälle junger Men
schen sozialräumlich aufgeteilt werden? 
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1.1 Eine oder unterschiedliche Organisationseinheiten für Leistungen 
der EGH und HzE einschließlich Kinderschutz  

 

Es ist zu entscheiden, in welchem organisatorischen Verhältnis die EGH für junge Men
schen zu anderen Diensten der JH stehen soll, insbesondere zu den HzE und der Bearbei
tung von Kinderschutzfällen. 

Die Abbildung auf der nächsten Seite zeigt eine Typisierung der Organisationsvarianten, 
die sich bei den Kommunen mit Erfahrung bezüglich der Inklusiven Lösung herauskristal
lisiert haben. Die Abbildung stellt keine abschließende Aufzählung an Modellen dar – es 
sind weitere Möglichkeiten der Strukturierung denkbar. In diesen Modellen finden sich 
sechs Organisationsvarianten aus den im Projekt beteiligten Kommunen. Jede Zeile steht 
dabei für eine Variante, wie das Verhältnis zwischen EGH, HzE und Kinderschutz organisa
torisch gefasst werden kann. 

 

 

Hinweise 
 

 Die Jugendämter sind bereits heute für alle Kinderschutzfälle gem. § 8a SGB VIII zustän
dig, was selbstverständlich auch für junge Menschen mit Behinderung gilt.1  

 Unabhängig von der inklusiven Lösung und deren konkreter Organisationsform wird 
über das verbreitete Problem berichtet, dass es an Inobhutnahme-Plätzen für junge 
Menschen mit (drohender) Behinderung fehlt. Um dem zu begegnen kann die JH bei
spielsweise versuchen, Freihalteplätze in Einrichtungen freier Träger zu verhandeln. Für 
die Inobhutnahme in einer auf EGH spezialisierten Einrichtung, braucht es jedoch das 
Einverständnis der Heimaufsicht, da meist keine Betriebserlaubnis für Inobhutnahme 
nach § 42 SGB VIII gegeben ist.  

 
1  Mehr zum Thema des inklusiven Kinderschutzes finde Sie unter: 

 https://www.deutscher-verein.de/empfehlungen-stellungnahmen/detail/empfehlungen-des-deutschen-vereins-
fuer-oeffentliche-und-private-fuersorge-ev-zur-weiterentwicklung-eines-inklusiven-kinderschutzes/ 

 Held/Khaliq (2023): Handreichung für die Ausbildung von Kinderschutzfachkräften und insoweit erfahrenen Fach
kräften im inklusiven Kinderschutz. Hrsg. vom Bundesverband behinderter Pflegekinder e.V. 

 Held/Khaliq (2025): Strukturelle Kindeswohlgefährdungen erkennen. In: Journal zum inklusiven Kinderschutz 1, 
hrsg. vom Bundesverband behinderter Pflegekinder e.V. 
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1.2 Getrennte oder gemeinsame Organisationseinheit(en) EGH 
 

Unabhängig davon, wo die Leistungen der EGH insgesamt organisatorisch verortet wer
den, ist zusätzlich die Frage zu klären, ob die beiden jetzigen Rechtskreise der EGH für 
junge Menschen (§ 35 a SGB VIII und SGB IX), wie sie vor Inkrafttreten der dritten Stufe 
des KJSG bestehen, in einer gemeinsamen oder in getrennten Organisationseinheiten 
bzw. Teams bearbeitet werden sollen. Im Status Quo werden Fälle nach § 35a SGB VIII 
häufig im ASD betreut oder in einer eigenen Organisationseinheit des Jugendamts. 

 

Wird die EGH nach SGB IX unter dem Dacht der JH verortet, kann diese in einer eigenen 
Organisationseinheit verortet werden oder mit der EGH nach § 35a SGB VIII in einer ge
meinsamen Einheit – letztere kann die Zuständigkeit für weitere Leistungen der JH um
fassen (s. dazu das nächste Kapitel).  

 

Die Organisationseinheiten können auf unterschiedlichen Ebenen (Abteilung, Sachgebiet, 
Teams etc.) des Jugendamts aufgeteilt bzw. zusammengeführt werden. Im Kern der Frage 
geht es darum, ob die Mitarbeitenden junge Menschen mit (drohender) seelischer oder 
geistiger und körperlicher Behinderung oder alle EGH-Leistungsbereiche für den entspre
chenden Personenkreis betreuen. Diese Frage muss sowohl für die pädagogischen als 
auch die Verwaltungsfachkräfte beantwortet werden. Bestehende Organisationszu
schnitte können die Entscheidung über Organisationseinheiten der EGH für junge Men
schen beeinflussen, insbesondere hinsichtlich der Erfahrungswerte der Mitarbeitenden in 
ihren ursprünglichen Arbeitsbereichen. 
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1.3 Arbeitsteilung zwischen pädagogischen Fachkräften und 
Verwaltungsfachkräften 

 

Diesen Fällen gehen häufig mit komplexen Settings einher, für die eine Begleitung der 
Familie der betroffenen jungen Menschen hilfreich sein kann – dies würde damit eher in 
den Bereich der Sozialen Dienste fallen. 

Für die organisatorische Verortung der Verwaltungsfachkräfte gibt es verschiedene Mög
lichkeiten, die sich in den Kommunen, die bereits Erfahrungen mit der Umstellung ge
macht haben, in diversen Formen wiederfinden:  

 

Pädagogische Fachkräfte und Verwaltungsfachkräfte der Eingliederungshilfe für junge 
Menschen können z. B. in einer gemeinsamen organisatorischen Einheit verortet sein 
(unabhängig von der Wirtschaftlichen Jugendhilfe (WJH)).  

 

 
 

Andererseits können Verwaltungsfachkräfte an die WJH angegliedert werden; Verwal
tungsfachkräfte können in einer von den pädagogischen Fachkräften und WJH separaten 
Einheit verortet sein (dies ist auch wieder auf verschiedenen organisatorischen Ebenen 
denkbar). 

 

 
 

Die organisatorische Ausgestaltung kann sich hier an den beabsichtigten Arbeitsprozessen 
orientieren, s. hierzu Kapitel 2.1 „Aufgabenteilung zwischen Pädagogik und Verwaltung“ 
in dieser Handreichung. 
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1.4 Sozialräumliche Zuständigkeiten der EGH-Mitarbeitenden 
 

Einige der befragten Kommunen arbeiten regional gegliedert, d. h. die Zuständigkeiten 
der EGH für junge Menschen mit (drohender) geistiger und körperlicher Behinderung wur
den nach geografischen Räumen aufgeteilt, die seitens der JH in der Regel schon zuvor 
bestanden. Innerhalb dieser Regionalteams kann es eine Aufteilung der Aufgaben von JH 
und EGH geben, z. B. mit auf die EGH-Leistungen spezialisierten Mitarbeitenden innerhalb 
des Teams. Die Entscheidung für eine räumlich gegliederte Organisation der EGH impli
ziert damit nicht notwendigerweise eine generalistische Arbeitsweise.  

 

Argumente für eine regionale Strukturierung 
 

 Regionale Aufteilung erlaube ein besseres Verständnis für sozialräumliche Bedarfe. Es 
kann sich eine engere Zusammenarbeit mit Schnittstellen wie den freien Trägern vor 
Ort ergeben. 

 Die Kooperation der unterschiedlichen Leistungsbereiche der JH kann durch die räum
liche Gliederung verbessert werden, allerdings nur, wenn auch andere Bereiche der JH 
regional gegliedert sind. 

 Eine regionale Aufgliederung kann dazu beitragen, dass Ansprechpartnerinnen und -
partner der JH bzw. EGH von Bürgerinnen und Bürgern oder Schnittstellenakteuren als 
bürgernah empfunden werden. 

 

 

 
Bildquelle: Pexels / Suzy Hazelwood (Ausschnitt) 
  

https://www.pexels.com/de-de/foto/drei-grune-und-ein-rotes-hausspielzeug-2855628/
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2. Neugestaltung der Arbeitsprozesse  
 

 
 

 

 

Mit der gewählten Organisationsstruktur geht die Frage nach der Aufgabenverteilung zwi
schen den Mitarbeitenden der EGH und der Entwicklung neuer gemeinsamer Arbeitspro
zesse einher. Hier muss die Frage beantwortet werden: Wie kann es gelingen, aus zwei 
teilweise sehr heterogenen Arbeitsprozessstrukturen mit eigenen Routinen in EGH und 
ASD einen gemeinsamen funktionalen Arbeitsprozess zu modellieren? Dabei kann es für 
Kommunen hilfreich sein, den Übergang schrittweise zu gestalten (s. hierzu auch Kapitel 2 
„Struktur und Dauer des Umstellungsprozesses“ in Handreichung „Organisation des Um
stellungsprozesses“).  

 

Im Zuge der Neugestaltung der Arbeitsprozesse können auch die gewählten Fachverfah
ren sowie die Neugestaltung bzw. Angleichung von Formularen und Bescheiden berück
sichtigt werden.  

 

  

Worum geht es hier? 

Aufbau- und Ablauforganisation hängen in vielen Punkten eng zusammen. Für 
die Bearbeitung der – für die JH– neuen Aufgaben der EGH muss entschieden 
werden, wie diese zu bearbeiten sind und welche Zuständigkeiten innerhalb 
der Organisationseinheit gelten sollen. 

 Zentrale Fragen bei der Neugestaltung von Arbeitsprozessen können 
sein: 

» Wie sieht die Aufgabenteilung zwischen pädagogischen Fachkräften 
und Verwaltungsfachkräften aus?  

» Wie werden die Fälle angenommen und im Team verteilt? 

» Wer übernimmt die Federführung der Fälle? 

» Wie wird das Verfahren der Hilfe- und/oder Gesamtplanung ausgestal
tet? 
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2.1 Aufgabenteilung zwischen Pädagogik und Verwaltung 
 

 

Die fachliche Zusammenarbeit der beiden Professionen bewegt sich auf einem Konti
nuum, auf dem viele Abstufungen der Enge der Zusammenarbeit möglich sind – ggf. auch 
gekennzeichnet durch die Einteilung in eine gemeinsame oder in getrennte Organisati
onseinheiten.  

 

 

 
 

 

Auf der einen Seite des Kontinuums gibt es eine strikte Trennung zwischen Verwaltungs
tätigkeiten und pädagogischen Tätigkeiten. Auf der anderen Seite des Kontinuums wer
den pädagogische und Verwaltungsaufgaben in Personalunion wahrgenommen. In der 
Realität kommt dies aber nur in wenigen Kommunen und auch nur in Ansätzen vor.  

 

Die realen Varianten unterscheiden sich im Ausmaß, in dem es Austausch zwischen Ver
waltung und Pädagogik gibt, bspw. in Form von regelmäßigen Austauschrunden oder in
dem Termine mit den jungen Menschen und ihren Familien gemeinsam von pädagogi
schen Fachkräften und Verwaltungsfachkräften wahrgenommen werden.  
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2.2 Fallannahme und -verteilung 
 

Wie Fälle angenommen werden und wie sie innerhalb des Teams auf die Mitarbeitenden 
verteilt werden, kann unterschiedlich ausgeprägt sein. Es haben sich unterschiedliche 
„Methoden der Fallverteilung“ im Rahmen der Umsetzung der Inklusiven Lösung entwi
ckelt, die stark mit der organisatorischen Strukturierung und Arbeitsorganisation bzw. 
fachlichen Zuständigkeit der Fachkräfte zusammenhängt. Im Folgenden werden einige 
Beispiele beteiligter Kommunen aufgelistet: 

 Getrennte Verortung und Bearbeitung EGH und HzE: Es werde gemeinsam in fachbe
reichsübergreifenden Hilfeplanungsrunden entschieden, in welchem der Fachbereiche 
der Fall verortet werden solle. Ggf. wird dies durch dokumentierte Vereinbarungen ge
nauer geregelt.  

 Gemeinsame Organisationseinheit und Bearbeitung EGH und HzE: In einigen Kommu
nen entscheide sich die Fallzuteilung direkt über den ersten Kontakt. Ein entsprechen
des Bereitschaftstelefon werde rotierend besetzt. Dadurch verteile sich die Annahme 
der Fälle und deren Weiterbetreuung in der Regel gut auf die Mitarbeitenden. Die Fa
milien erhielten damit eine Ansprechperson, die sie von Beginn bis Ende des Prozesses 
begleitet.  

 Einige Kommunen weisen extra Stellenanteile für das Eingangsmanagement aus, die 
eine Zuordnung der Fälle zu den Mitarbeitenden vornehmen. 

 

 

 

 

Bildquelle: Pexels / Breakingpic (Ausschnitt)  

https://www.pexels.com/de-de/foto/jung-spiel-spiel-kinder-2923/



